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Sind Sie privat krankenversichert und von hoher Steuer-
last geplagt? Dann können Sie Steuern sparen, indem Sie 

einen Vorschuss auf die Beiträge zur Basiskranken- und Pfle-
geversicherung leisten. Dieser Vorschuss darf  laut Einkom-
mensteuergesetz das 2,5-fache des Jahresbeitrags ausmachen. 
Das lohnt sich, denn im Jahr der Zahlung können Sie insge-
samt 3,5 Jahresbeiträge auf einen Schlag als Sonderausgaben 
absetzen, statt des sonst üblichen einen Jahresbeitrags. Zu-
dem können Sie in den nächsten zweieinhalb Jahren andere 
Versicherungsprämien (Berufsunfähigkeit etc.) bis zur Höhe 
von jährlich 2.800 € geltend machen. Diese gehen bei einer 
regulären Zahlung meist verloren, da die Beiträge für Kran-

ken- und Pflegeversicherung den Rahmen für Sonderausga-
ben ausschöpfen. Die Rechnung in der Tabelle zeigt, dass sich 
so durchaus 2.000 bis 3.000 € sparen lassen. 

Angenommen, Sie zahlen im Jahr 5.000 € an Ihre PKV - dann 
können Sie mit dem Vorschuss im ersten Jahr 17.500 € steu-
erlich geltend machen. ln den nächsten zwei Jahren lassen 
sich jeweils 2.800 € an weiteren Sonderausgaben ansetzen; im 
vierten Jahr sind es nur 300 €, da die Hälfte der Beiträge für 
die PKV berücksichtigt werden muss. Insgesamt können Sie 
also 25.900 € steuerlich geltend machen. Wenn Sie Ihre PKV-
Beiträge regulär zahlen, sind dies nur 20.000 €.

Privat versichert? So sparen Sie richtig Steuern!

Jahr Versicherungsprämien ohne Vorauszahlung mit Vorauszahlung

1. Jahr Beiträge Basiskranken- und Pflegeversicherung 5.000 € 5.000 €
 davon das 2,5-fache als Vorauszahlung  12.500 €
 weitere Versicherungen werden nicht berücksichtigt

2. Jahr Beiträge Basiskranken- und Pflegeversicherung 5.000 € 0 €
 weitere Versicherungen bis zu 2.800 € insgesamt  2.800 €

3. Jahr Beiträge Basiskranken- und Pflegeversicherung 5.000 € 0 €
 weitere Versicherungen bis zu 2.800 € insgesamt  2.800 €

4. Jahr Beiträge Basiskranken- und Pflegeversicherung 5.000 € 2.500 €
 weitere Versicherungen bis zu 2.800 € insgesamt  300 €
 

 Gesamtbetrag, der die Steuer mindert 20.000 € 25.900 €
 

 Ersparnis bei Grenzsteuersatz 42% zuzüglich Soli 8.862 € 11.474 €
 

 Netto bleiben mehr übrig  2.612 €

das können Sie bei cleverer gestaltung sparen
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